






GEMEINDE WEILHEIM

LANDKREIS WALDSHUT

Bebauungsplan- i'Hnilninnij fr\¥n\mvun§
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsami: Waldshut

Waldshut-Tiengen, den g, \ c^ '^33

BEBAUUNGSPLAN

BAUGEBIET " KEIT " IN BANNHOLZ

2. BAUABSCHNITT

SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN

WEILHEIM/ DEN -0 Mny 4£00

DER BURGERMEISTER: DER PLANE

R. GRUBNER/ ARCH.
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ZUM BEBAUUNGSPLAN FÜR DAS GEBIET "KEIT" IN BANNHOLZ

'•M sbauunospJan-TftjfaKiei'Ufiij •>IwiHwMg'
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut

Waldshut-Tiengen, den 8, FE B. 1383 '
RECHTSGRUNDLAGEN:

s.

AUF GRUND DER §§ 1/ 2 UND 8 - 10 DteÄIDESBAU-

GESETZES (BBAUG) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMA

CHUNG vom 18.8.1976 (bgbl. i s. 2256) i.d.f.

VOM 6. 7. 79 (BGBL. I S. 949). §§ 111 UND 112

LBO FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG IN DER FASSUNG VOM

20. 6. 1972 (ges. bl. s, 351) in Verbindung mit

§ 4 DER GEMEINDEORDNUNG FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

(GO) IN DER FASSUNG VOM 22. DEZ. 1975 (GES. BL.

1976 S. 1). IN DER ZULETZT GEÄNDERTEN FASSUNG

HAT DER GEMEINDERAT AM .^l^V^/fWüEN BEBAUUNGS
PLAN FÜR DAS GEBIET "KEIT" IN BANNHOLZ ALS

SATZUNG BESCHLOSSEN.

§ 1

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES

BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH ERGIBT SICH AUS DER

FESTSETZUNG DER PLANUNGSGRENZEN IM BEBAUUNGSPLAN,
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§ 2

BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

ANLAGE 1 SATZUNG

ANLAGE 2 ÜBERSICHTSPLAN MIT STRASSEN + BAULINIEN

ANLAGE 3 BEGRÜNDUNG DER ERLÄUTERUNG

ANLAGE 4 BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

iEsSäuuagspSan-'HRtümtni /Eiiniiimng,
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut
§ 3

Waldshut-Tiengen, den

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

§ 4

INKRAFTTRETEN

ORDNUNGSWIDRIG IM SINNE VON § 112 LBO HAN&^K WER
DEN AUF GRUND VON § 111 LBO ERGANGENEN BESTANDTEI

LEN DIESER SATZUNG ZUWIDERHANDELT,

f

c.

DIESE SATZUNG TRITT MIT IHRER BEKANNTMACHUNG IN

KRAFT.

GS. Nov. 1S32
WEILHEIM/ DEN •>.,>..•..../.

DER BÜRGERMEISTER: f/* tyMiMrlT *'
f/ Bürqi •••

^83ij



GEMEINDE WEILHEIM

LANDKREIS WALDSHUT

Bebauungsplan-' t .yu.üliuuuj / u. mlIH—l

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut

Waldshut-Tiengen, den 8. FED. 1383

BEBAUUNGSPLAN

BAUGEBIET " KEIT " IN BANNHOLZ

2. BAUABSCHNITT

BEGRÜNDUNG ERLÄUTERUNG

WEILHEIM, DEN !r9. HOV. 1382

DER BÜRGERMEISTER:

'(Gantert)
ürgermeister

STATISTIK

DER PLANER

R. GRUBNER// FR/ ARCH.



BEGRÜNDUNG

i, allgemeines:

-1 - Bebauungsplan- / KbmIwmwi / ftMrtH—|

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
genehmigt

Landratsaml Waidshut

ZUM BEBAUUNGSPLAN "KEIT" 2.Wä\«£HlfrTdDER G#-FEB-1983
MEINDE WEILHEIM ORTSTEIL BANNHOLZ

DER ORTSTEIL BANNHOLZ HATTE BISHER EINE VORWIEGEND

LANDWIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR.

PARALLEL ZU DER DURCH DEN ORT LAUFENDEN LANDSTRASSE

156 A/ HAT SICH EINE LANGGESTRECKTE DORFBEBAUUNG

ENTWICKELT/ DIE JEDOCH KEIN EIGENTLICHES ZENTRUM

KENNT.

WEGEN DER REIZVOLLEN LAGE DES ORTES/ ER BILDET DEN

ABSCHLUSS ZUM HASELBACHTAL/ UND DER UNMITTELBAREN

NÄHE ZUR B 500/ ENTWICKELTE SICH DER ORT IMMER MEHR

ZUR WOHNGEMEINDE,

UM DER DADURCH STEIGENDEN NACHFRAGE AN BEBAUBAREN

GRUNDSTÜCKEN GERECHT ZU WERDEN/ HATTE DIE GEMEINDE

SCHON IN DEN JAHREN 1971 - 72 UNTERSUCHUNGEN ANGE
STELLT/ EIN GEEIGNETES BAUGEBIET ZU FINDEN,

SO ENTSTANDEN PLANUNGSKONZEPTE IN DEN GEWANNEN

"ZELG UND KEIT"/ DIE JEDOCH AN DER DAMALS NICHT
MÖGLICHEN ABWASSERBESEITIGUNG SCHEITERTEN.

GLEICHZEITIG HATTEN SICH ENTLANG DER LANDSTRASSE/

OBERHALB DES NUN GEPLANTEN WOHNGEBIETES "KEIT"/
KLEINE GEWERBEBETRIEBE NIEDERGELASSEN,

SO SCHOB SICH DIESES GEBIET ZWISCHEN DIE NEU GE

PLANTE WOHNBEBAUUNG (WA) UND DER LANDSTRASSE 156,
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ES ENTSTAND DAS KONZEPT DER STAFFELUNG:

DER OSTEN DES PLANUNGSGEBIETES WURDE ALS (WA)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET/ DER WESTEN ALS (MI)

MISCHGEBIET AUSGEWIESEN.

DIE NUN VORGELEGTE PLANERWEITERUNG STELLT DIE IM

JAHRE 1979 AUFGEZEIGTE FORTSETZUNG DER BEBAUUNG

ALS ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA) DAR.

Bebauungsplan- / MijJ-H'uiilj« / IwwttUwn

11 , BEBAUUNG : Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
genehmigt

Landratsamt Waldshut

DEN DERZEITIGEN ERFORDERNI^lUPieJP,Hälfte.1383
LEN LAGE ENTSPRECHEND/ SIEHT DIE GEMEINDJLWEI LHEIM

EINE FORTFÜHRUNG DES 1. BAUABSCHNITTE^^j^OHN"
HÄUSER VOR,

DAS FÜR DIE BEBAUUNG VORGESEHENE GELÄNDE FÄLLT

NACH OSTEN ZUM TAL HIN AB/ SO DASS FÜR DAS GESAM

TE BAUGEBIET BERGSEITIG EIN- TALSEITIG ZWEI

GESCHOSSIGE BAUWEISE VORGESEHEN IST.

DIE DÄCHER SOLLEN EINE NEIGUNG ZWISCHEN 25 - 35°
IM (WA) ALLGEMEINEN WOHNGEBIET ERHALTEN.

III. EINGLIEDERUNG IN DIE GESAMTE BAULICHE ENTWICKLUNG

DIE ZUFAHRT ERFOLGT ÜBER DIE LANDSTRASSE 156 A .
UNTER AUSNUTZUNG DES BEREITS AUSGEBAUTEN LANDWIRT

SCHAFTLICHEN WEGES/ DER IM 1. BAUABSCHNITT AUF 6/00 M
VERBREITERT WURDE.
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DIE ERSCHLIESSUNGSSTRECKE DES WOHNGEBIETES ENDET

IN EINER WENDEPLATTE (r = 6/25 M)

DER AUFWAND FÜR DEN STRASSENBAU KANN ALS RELATIV

GERING ANGESEHEN WERDEN, Bebauungsplan- Hfcwh—m f TürmtWwwj
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

IV. ERSCHLIESSUNGSANLAGEN

Landratsamt V/^idshut

S/Valdshut-Tiengen, den 8. FEB. 1333

DIE ERFORDERLICHEN ERSCHLIESSUNGSMASSN

GLIEDERN SICH AUF IN :

V,

STRASSENBAU

KANALISATION

WASSERLEITUNG

TRINKWASSER

LÄNGE CA. 110 METER

LÄNGE CA. 130 METER

LÄNGE CA, 130 METER

DIE TRINKWASSERVERSORGUNG IST GESICHERT/ DA EIGENE

QUELLFASSUNGEN BESTEHEN (RÄTSCHMATT). DIE BEDARFS

SPITZEN DÜRFEN ÜBER DIE GRUPPENWASSERVERSORGUNG

ALS GESICHERT ANGESEHEN WERDEN. DIE DRUCKVERHÄLTNISSE

SIND EBENFALLS AUSREICHEND.

VI, KANALISATION

DIE ABWASSERBESEITIGUNG IST PLANERISCH FESTGESTELLT

UND SOLL NUN IN ETAPPEN ZUR AUSFÜHRUNG KOMMEN. DIE

ETAPPENWEISE FORTFÜHRUNG BIS ZUM PLANUNGSGEBIET "KEIT"

IST IN DEN KOMMENDEN JAHREN VORGESEHEN.

DIE STROMVERSORGUNG LIEGT EBENFALLS BIS ZUM BAU

GEBIET,



_ i| -
genenmsg

Bebauungsplan- /H.WJ.U!y J Cu Jlsiung"

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

Landratsamt Waidshut

Waldshut-Tiengen, den 8. r -äi. i333

VII, KOSTEN DER ERSCHLI ESSUNGSANLAGEN [«

DIE ERSCHLIESSUNGSKOSTEN BETRAGEN CA.:

1. KANALISATION

1.1 ERWEITERUNG DER ÖFF, KANALISATION CA, 55.000/— DM
1.2 KLÄRANLAGE ZU- UND ABLEITERKANAL CA. 25.000/— DM
1.3 VOLLBIOLOGISCH KLEINKLÄRANLAGE CA, 35,000/— DM

ff WJO&Sg

43

SUMME KANALISATION CA. 115,000/— DM

2, WASSERVERSORGUNG

2.1 INNERE ERSCHLIESSUNG CA. 21.000/— DM
2-2 ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG (RINGLEIT,) CA. 19.000/— DM

SUMME WASSERVERSORGUNG CA. 40.000/— DM

3. ERSCHLIESSUNGSSTRASSE

3.1 WOHNSTRASSE CA. 91.000/— DM
3.2 STRASSENBELEUCHTUNG CA. 9,000/— DM
3.3 FUSSWEG CA. 15.000/- DM

SUMME STRASSENBAU CA. 115.000/— DM

GESAMTKOSTEN DER ERSCHLIESSUNG CA. 270.000/— DM



- 5 -

VIII, STATISTISCHE WERTE

BRUTTO ~ BAUFLÄCHE CA. 0.45 HA = 100 %

ÖFF. VERKEHRSFLÄCHE CA. 0/09 HA = 20 %

NETTO - BAUFLÄCHE CA. 0/36 HA = 80 %

BERECHNUNG DER GEPLANTEN WOHNEINHEITEN

EINFAMILIENHÄUSER MIT EINLIEGERWOHNUNG

4 X 1/5 WE = 6 WE

BERECHNUNG DER ZU ERWARTENDEN EINWOHNERZAHL

6 WE X 4 F./WE = 24 EINWOHNER

Bebauungsplan- / jim4amm§ ' lirwiiiieniiigj
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut

Waldshut-Tiengen, den 8. FEB. 1933



ZUM BEBAUUNGSPLAN BAUGEBIET "KEIT" IN BANNHOLZ

2. BAUABSCHNITT DER GEMEINDE WEILHEIM/ LANDKREIS

WALDSHUT

ÖFFENTLICH AUSLEGEN:

NACH § 2 ABS. 6 BBAUG VOM 18.8.1976 JA
IN DER ZEIT VOM .?7,..T-.Tr? ,....,,,,

DIE ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG ERFOLGTE
AM 09*<ft. Jt9M I
AM ,,,,,, .....,>. >

der Bürgermeister:
(Ganten)

Bürgermeister

ALS SATZUNG BESCHLOSSEN:

NACH § JO BBAUG VOM 18.8/J976 IN VERBINDUNG
MIT §4GO AM >&'$%
der Bürgermeister:

genehmigt:

NACH § 1.1 BBAUG VOM 18.8.1976

WEILHEIM/ DEN

rechtskräftig:

NACH § 12 BBAUG VOM 18.8.1976 DURCH DIE
BEKANNTMACHUNG VOM ,,,,,,..,,.....«..,.

ÖFFENTLICH AUSLEGEN VOM •., BIS

WEILHEIM/ DEN

der Bürgermeister:



"

ERGÄNZUNG I

ZUM BEBAUUNGSPLAN BAUGEBIET "KEIT 2" DER GEMEINDE WEILHEIM/
LANDKREIS WALDSHUT

DER BEBAUUNGSPLAN STEHT NACH UMFANG UND FUNKTION IM EINKLANG
MIT DEN VORSTELLUNGEN DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT.
DIE GEMEINDE WEILHEIM HAT SICH IN DEN LETZTEN JAHREN IMMER
MEHR ALS WOHNSTÄTTE FÜR DIEJENIGEN ENTWICKELT/ DIE INNERHALB
DER VG WALDSHUT- TIENGEN IHRE ARBEITSPLÄTZE HABEN. DIE VER
EINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HAT DESHALB AUCH DEM BE
BAUUNGSPLANENTWURF ZUGESTIMMT.

NACH DEM ENTWURF DES REGIONALPLANES SIND DIE ORTSTEILE
BANNHOLZ UND WEILHEIM ALS ORTE MIT VERSTÄRKTER SIEDLUNGS
STRUKTUR VORGESEHEN. DIESEM IST BEREITS VOM PLANUNGSAUS-
SCHUSS ZUGESTIMMT WORDEN.

DIE AUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES FÜR DIESES GEBIET
BEFINDET SICH NOCH IN SEINER ENTWURFSPHASE. DIE GEMEINDE
WEILHEIM VERFÜGT ZUR ZEIT KAUM NOCH ÜBER BAUPLÄTZE" IM GE
GENSATZ ZU DEN ANDEREN MITGLIEDERN DER VG. - DESHALB SOLLTE
DIESER TEIL DES BAUGEBIETES GENEHMIGT WERDEN/ DA ANDEREN
FALLS SCHWERWIEGENDE NACHTEILE FÜR DIE STÄDTEBAULICHE ENT
WICKLUNG WEILHEIMS EINTRETEN DÜRFTEN. DAS VERFAHREN ZUR AUF
STELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DÜRFTE NOCH MINDESTENS
2 JAHRE IN ANSPRUCH NEHMEN.

IM ÜBRIGEN WIRD AUF DEN ERLASS DES INNENMINISTERIUMS ÜBER
DIE AUSWIRKUNGEN DER GEMEINDEREFORM AUF GELTENDE UND IN DER
AUFSTELLUNG BEFINDLICHE BEBAUUNGSPLÄNE VOM 4,11.19/// GABL.
S.1185 FF./3.2.2. VERWIESEN/ DER INSOWEIT NICHT DURCH DEN
ERLASS DES INNENMINISTERIUMS NR. V 2120/192 VOM 15.12.19/!>
AUFGEHOBEN WORDEN IST.

SOMIT LIEGEN AUCH BEI ENGER AUSLEGUNG DER VORSCHRIFT DES
5 8 ABS.2 SATZ 3 BBAUG GENÜGEND ZWINGENDE GRÜNDE DAFÜR VOR/
DEN BEBAUUNGSPLAN IM VORGESEHENEN UMFANG ZU GENEHMIGEN.

Bebauungsplan- '*•••-• ,, iTn, liiiuiiijj
. n , noo Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

WEILHEIM/ DEN 10. DEZEMBER 1982 genehmigt
/ Landratsamt Waldshut

f/j/'LS'^T '̂-^BWdÄhut-Tiengen, den R FFR 1QR3
DER BURGERMEISTER ...... .ßVT '• ...... rTi öl rLiJ- u^
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ERGÄNZUNG II

ZUM BEBAUUNGSPLAN BAUGEBIET "KEIT 2" DER GEMEINDE WEILHEIM/
LANDKREIS WALDSHUT

BESTEHENDE BAULÜCKEN !

DIE OHNEHIN GERINGE ZAHL VORHANDENER BAULÜCKEN IM
ORTSTEIL BANNHOLZ WIRD VON DEN DERZEITIGEN GRUND
STÜCKSEIGNERN MIT DER BEGRÜNDUNG DES EIGENBEDARFS
ZURÜCKGEHALTEN.

DIE VORGELEGTE BEBAUUNGSPLANERWEITERUNG "KEIT 2"
KANN HIER KONKRETEN BEDARF AUS DER EINHEIMISCHEN
BEVÖLKERUNG DECKEN.

ERGÄNZUNG III

ZUM BEBAUUNGSPLAN BAUGEBIET "KEIT 2" DER GEMEINDE WEILHEIM/
LANDKREIS WALDSHUT

ERSCHLIESSUNG :

90% DER GEPLANTEN ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN WERDEN
AUF DIE GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER UMGELEGT. DIE GEMEINDE
WEILHEIM TRÄGT DIE RESTLICHEN 10 %.

ttaU"—rrrlnn jTLJ-jmij i'iriiininiumi
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut

Waldshut-Tiengen, den 8, FF.B. ^33

WEILHEIM/ DEN 10. DEZEMBER 19£2

DER BÜRGERMEISTER ...... *JV% . >
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GEMEINDE WEILHEIM

LANDKREIS WALDSHUT

B E B A U U N G S P L A

BAUGEBIET " KEIT " IN BANNHOLZ

WEILHEIM/ DEN

2. BAUABSCHNITT

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

-9. Hov, 1982

BaSamaindsplatt.j'.1j.Jli-..l ;Oj..uHiiuiiii

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
genehmist

Landra-; Uüsiiut

Waldshut-Tiengen,den c, ilü. ijöj

DER BÜRGERMEISTER: DER PLANER

R. GRÜBNER
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Gemäß § 11 deo Bund* Paßgesetzes
genehmigt

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Landmte—»w„» • . *

Waldshut-Tiengen, den f< :-.-> <noq

ZUM BEBAUUNGSPLAN FÜR DAS GEBIET wKEIT"/fö^HOLZ

2. BAUABSCHNITT / LANDKREIS WALDSHUT U

A RECHTSGRUNDLAGEN

1, §§ 1 UND 2/ 8 UND 9 DES BUNDESBAUGESETZES VOM

18, 8, 1976 (bgbl, i s. 2256) bbaug, i, d. f.

vom 6. 7, 1979 (bgbl. i s. 949)

2. §§ 1 - 23 der verordnung über die bauliche

nutzung der grundstücke (baunutzungsverord-

nung) vom 26, juni 1962 (bgbl. i s, 429) in

bgbl. i s. 1969/ s. 11 neu 15. 9. 1977 bgbl.

i s. 1764).

3. §§ 1 BIS 3 DER VO ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER

BAULEITPLÄNE SOWIE ÜBER DIE DARSTELLUNG DES

PLANINHALTES (PLANZEICHENVERORDNUNG) VOM 19.

JAN. 1965 (BGBL. I S. 21)

4. § 1 DER 2. VERORDNUNG DER LANDESREGIERUNG

ZUR DURCHFÜHRUNG DES BBAUG. VOM 27. JUNI
1961 (GES. BL. S. 108) UND DER 3. VERORD
NUNG ZUR ÄNDERUNG DER 2. VERORDNUNG VOM

16. 2. 1977 (gbl. vom 11. 3. 1977, s. 52)

5. §§ 3, 7/ 9/ 16 UND 111 DER LANDESBAUORDNUNG
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG VOM 20. JUNI 1972 (GES.
BL. S. 351 LBO) IN DER FASSUNG VOM 19. JULI
1973 (ges. bl. s. 277)

6. § 4 DER GEMEINDEVERORDNUNG BADEN-WÜRTTEMBERG

VOM 22. DEZ. 1975 (GES. BL. NR. 1 S. 1)
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FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZ

§ 1

Sauungsplan- / fewNwwg ' / S*weB<Mngp-

(Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
genehmigt

Landratsamt Waloshut

iHshut-Tienger., den o. rsLö. ^^-3

BAUGEBIET: DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES

BEBAUUNGSPLANES UMFASST

A) ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEMÄSS § 4

BAUNVO (WA)

§ 2

AUSNAHMEN: DIE IN § 4 BAUNVO IN ABS. 3 VOR
GESEHENEN AUSNAHMEN SIND BESTAND

TEIL DES BEBAUUNGSPLANES.

§ 3

NEBEN- UND VERSORGUNGSANLAGEN

1. NEBENANLAGEN IM SINNE DES § 14 ABS. 1 BAUNVO,
SIND UNTER DEN DORT GENANNTEN VORAUSSETZUNGEN

ZULÄSSIG,

2, VERSORGUNGSANLAGEN IM SINNE VON § 14 ABS. 2
BAUNVO. KÖNNEN ALS AUSNAHMEN ZUGELASSEN WER

DEN/ SOWEIT SIE NICHT IN DEN ÖFFENTLICHEN

VERKEHRSFLÄCHEN PLATZ FINDEN.

VERSORGUNGSLEITUNGEN FÜR STARK" UND SCHWACH

STROM SIND IM GENANNTEN GEBIET ZU VERKABELN.
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II MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Bebauungsplan-^aiununu jimmmm
Gemäß § 11 des Bundesbaugesetz

genehmigt

§ " Landratsamt Waldshut
jWiläshui-Tlangen, den 8, FEB. 1353

ALLGEMEINES

1, DAS MASS DER BAULICHEN NUTZUNG WIR]

DURCH DIE FESTSETZUNG DER GRUNDFLÄO

(GRZ) / DER GESCHOSSFLÄCHENZAHL (GFZ) UND DER

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE,

2- DIE FESTSETZUNG DER GESCHOSSFLÄCHEN NACH § 17
BAUNVO ALS HÖCHSTWERT BLEIBT UNBERÜHRT.

§ 5

ZULÄSSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1. DIE FESTSETZUNGEN DER GRUNDFLÄCHENZAHL / GE
SCHOSSFLÄCHENZAHL UND DER ZAHL DER VOLLGE

SCHOSSE IST DURCH EINTRAG IM BEBAUUNGSPLAN

(NUTZUNGSSCHABLONE) MASSGEBEND,

2. DIE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE IST JEWEILS IM

EINZELNEN PLANERISCH FESTGESETZT.

SIE ERRECHNET SICH NACH § 2 ABS, 7 LBO.

3 6

BAUWEISE

L FÜR DAS GESAMTE PLANUNGSGEBIET WIRD DIE OF

FENE BAUWEISE FESTGESETZT

2. FÜR DIE STELLUNG UND FIRSTRICHTUNG DER GE

BÄUDE/ SOWIE FÜR DIE DACHFORM SIND DIE EIN

TRAGUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN MASSGEBEND.
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§ 7

IBeSauungsplan- Mtaamtmgi .u..in
GemäS § 11 des Bundesbaugesetzes

gsn.vl-mi-rjt

Landratsamt Waidshut

.SSaläshut-Tiengen, den g, ruä, JiJ83

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN- BAUGRENZEN

1. DIE FESTSETZUNG VON DEN VORDEREN/ SEIT]

UND RÜCKWÄRTIGEN BAUGRENZEN ERFOLGT DURCH

MASSLICHLE EINTRAGUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN

(BAUFENSTER). INNERHALB DIESER GRENZEN SIND

WOHNHAUS UND GARAGE EINZUPLANEN. DAMIT SIND

DIE ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN FESTGE

SETZT.

2. DIE ANORDNUNG VON GARAGEN UND NEBENANLAGEN IST

AUF DEN NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

UNZULÄSSIG.(KEINE GRENZBEBAUUNG)

IV BAUGESTALTUNG

§ 8

GESTALTUNG DER BAUTEN

1. HÖHENLAGE DER GEBÄUDE (§9/ 1 NR. 1 BBAUG)

BEI EINGESCH. BAUWEISE ! MAX. 3/00 METER HANGSEITIG

ÜBER OK STRASSE

BEI ZWEIGESCH.BAUWEISE ! MAX. 6/00 METER TALSEITIG

VOM FERTIGEN GELÄNDE

DIE HÖHEN WERDEN GEMESSEN BIS ZUM SCHNITTPUNKT AUSSEN"

MAUERWERK- UNTERKANTE DACHHAUT.(s.H.ANLAGE PLANSKIZZE)

DIE MAXIMALE FIRSTHÖHE DARF JEDOCH 11/00 METER NICHT

ÜBERSCHREITEN.

BEZUGSPUNKT DER HÖHENFESTLEGUNG IST DIE MITTE DER

JEWEILIGEN GEBÄUDEFRONT.
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2. DIE GEBÄUDE DÜRFEN HANGSEITIG EINGESCHOS

SIG/ TALSEITIG NICHT MEHR ALS ZWEIGESCHOS

SIG IN ERSCHEINUNG TRETEN (ANHANG) ,

3. GARAGEN/ NEBENANLAGEN UND UNTERGEORDNETE

BAUTEILE KÖNNEN RECHTWINKLIG ZUR HAUPT

FIRSTRICHTUNG INNERHALB DES BAUFENSTERS

ANGEORDNET WERDEN.

HIER DARF JEDOCH DIE ZULÄSSIGE FIRSTHÖHE

DES QUERBAUS 5/00 M GEMESSEN VOM RFB VOLL'

GESCHOSS (i)/ NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN,

(SIEHE SKIZZE IM ANHANG)

Bebauungsplan-
Gemäß S 11 des BiinHo^o, -„ . <_v*o csunaescaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waidshut

Waldshut-Tiengen, den 8. FB. 1983
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§ 9

GESTALTUNG DER DÄCHER

1. ALLE DÄCHER SIND ALS SCHRÄGDÄCHER AUSZUBILDEN,

AUSNAHMEN: TALSEITIG IN DEN HANG EINGEBAUTE

GARAGEN.

2. DIE DACHNEIGUNGEN WERDEN AUF 25-35° FESTGE
SETZT, EINHÜFTIGE DACHFORMEN SIND ERLAUBT/

WOBEI NUR DIE STARK GENEIGTE DACHSEITE DIE

VORGESCHRIEBENE NEIGUNG AUFWEISEN MUSS.

3. FÜR DIE DACHDECKUNG SIND DUNKEL ENGOBIERTE

ZIEGEL ODER SCHIEFER ZU VERWENDEN. SCHWARZE

ANTHRAZITFARBENE DACHEINDECKUNGEN SIND ZU

VERMEIDEN.

§ 10

Bebauungsplan- ... i

Gemäß § 11 dos Bundesbaugesetzes
genehmigt

Landratsamt Waldshut

GARAGEN UND EINSTELLPLÄTZE Ä!dshut.Tiengeniden 8. Kö. IÜ83

1. SÄMTLICHE GARAGEN BZW. STELLPLÄ

IHRER NACH DER NUTZUNG DER HAUP

DINGTEN ANZAHL UND GRÖSSE NACH D

MUNGEN DES § 69 LBO ZU PLANEN.

/ DER STANDORT SOLLTE IM BAUGESUCHSVERFAHREN

I BEURTEILT WERDEN KÖNNEN,

2, FÜR DIE ANLAGE VON KFZ" STELLPLÄTZEN GILT

die verordnung über garagen und stellplätze

(gavo vom 25, juli 1973 und der garagener-

lass vom 20, juli 1973).
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3. DIE GARAGEN SOLLEN IN EINEM ANGEMESSENEN

HÖHENVERHÄLTNIS ZUM HAUPTGEBÄUDE STEHEN

UND SIND MIT DIESEM IN EINEN GUTEN GESTAL

TERISCHEN ZUSAMMENHANG ZU BRINGEN, DER EIN

BAU ODER ANBAU AN DAS HAUPTGEBÄUDE IST BÜR

DEND.

4. VOR JEDER GARAGE MIT DIREKTER ZUFAHRT ZUR

ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHE IST EIN STAU

RAUM MIT AUSREICHENDER TIEFE (MIND. 5/50

METER)AUF PRIVATEM GELÄNDE AUSSERHALB VON

EINFRIEDUNGEN ANZULEGEN.

Bebauungsplan- / 'iwnimmg i KnujeiiatuHtgH

§ 11 Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
genehmigt

EINFRIEDUNGEN Landratsamt Waldshut
Söfaldshut-Tiengen, den 8, I cB. 1383

1. AN ÖFFENTLICHEN STRASSEN MÜSSEN^JFE^€INFRIE~
DUNGEN EINEN ABSTAND VON 0/4 H7 f@8fcs$EN VON
DER STRASSENBEGRENZUNG BIS EIh%jfe|UN€ ALS

Naj-psgy
SCHRAMMBORD AUFWEISEN.

2. DIE HÖHE DER EINFRIEDUNG DARF 0/8 M NICHT
ÜBERSCHREITEN. GESTATTET SIND: STRÄUCHER/

HECKEN UND EINFACHE HOLZZÄUNE,

3. MASSIVE EINFRIEDUNGEN UND SOCKEL SIND NUR

BIS ZU 0/5 M HÖHE ZUGELASSEN,

4. FÜR DIE EINFRIEDUNGEN ZWISCHEN DEN GRUND

STÜCKEN GILT HINSICHTLICH DER HÖHE DAS

GLEICHE.

§ 12

VORGÄRTEN UND GRUNDSTÜCKSGESTALTUNG

1, VORPLÄTZE UND PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN MÜS
SEN PLANIERT UND BEFESTIGT WERDEN.
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2. JEGLICHE BEABSICHTIGTEN AUFFÜLLUNGEN UND

ABTRAGUNGEN GEGENÜBER DEM BISHERIGEN GE

LÄNDE SIND GENEHMIGUNGSPFLICHTIG UND IM

BAUGESUCHSVERFAHREN MIT AUSREICHENDEN

PLANUNTERLAGEN/ WIE GE^^DJ^C^JT^Ej^U^
BELEGEN , Gemäß § 11 des Bundesbau

genehmigt

3. VORGÄRTEN/ SOWIE ALLE UNBEBkfrt&f^Oil^ldshut
STÜCKSTEILE AN STRASS$fc!<WllBt-'WEi<®N, <fihND 8. FEB. 1983
ALS GEORDNETE GRÜNFLÄCHEN ANZULE(

ZU UNTERHALTEN,

4, MÜLLTONNEN SIND NACH MASSGABE DER^§£wEI-
LIGEN GÜLTIGEN SATZUNGEN IN GEEIGNETEN

BEHÄLTERN UND RÄUMEN UNTERZUBRINGEN,

DEREN ENTFERNUNG ZUR STRASSE DARF/ WENN

MÖGLICH/ 10/0 M NICHT ÜBERSCHREITEN.

5. MÜLLBOXEN SIND IN JEDEM FALL MIT BAULI

CHEN ANLAGEN/ WIE GARAGEN/ MAUERN UND EIN

FRIEDUNGEN ZU VERBINDEN. IHRE TÜREN
DÜRFEN NICHT IN ÖFFENTLICHE WEGE SCHLAGEN,

BEPFLANZUNGEN

1. DAS VORHANDENE LANDSCHAFTSBILD IST DURCH SORG

FÄLTIGE SCHONUNG DER BESTEHENDEN BAUM" UND

STRAUCHGRUPPEN ZU ERHALTEN,

2. NOTWENDIGE TERRASSEN UND STÜTZMAUERN SIND
DURCH GEEIGNETE BEPFLANZUNGEN ODER BEWUCHS

AUFZULOCKERN UND IN DIE GÄRTNERISCHE GESTAL

TUNG EINZUBEZIEHEN.

3; BAUM" UND STRAUCHWERK IST WÄHREND DER BAU-
MASSNAHMEN SO ZU SICHERN/ DASS EINE BESCHÄ
DIGUNG DES WURZELBEREICHES/ DES STAMMES UND

DER KRONE VERHÜTET SIND. EINE ENTFERNUNG DIE
SER BESTÄNDE IST NUR MIT DER GENEHMIGUNG DER

GEMEINDE MÖGLICH.



Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

" ~ Landratsamt Waidshut

§ 13 SMaldshut-Tiengen, den 8. FEB. 1383

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

ORDNUNGSWIDRIG HANDELT/ WER VORSÄTZLICH ODER

FAHRLÄSSIG DIEJENIGEN FESTSETZUNGEN DES BE

BAUUNGSPLANES NICHT EINHÄLT/ DIE AUF GRUND

DES § 111 DER LANDESBAUORDNUNG ERLASSEN WUR

DEN,

§ 14

AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN

1. FÜR AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN VON DEN FEST

SETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES GILT § 31 BBAUG.

2. FÜR AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN VON BAUORDNUNGS

RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DER LBO GILT § 94

LBO.

V NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE-• FESTSETZUNGEN § 9 ABS.4 BBAUG.

§ 15

STRASSENBAU

1. DIE FORDERUNG AUF EINBAU EINER LINKSABBIEGE-

SPUR IN DER LANDSTRASSE NACH DEN RICHTLINIEN

RAL" K AUF KOSTEN DER GEMEINDE BLEIBT FÜR

DEN FALL VORBEHALTEN/ DASS DIES DAS KÜNFTIGE

VERKEHRSAUFKOMMEN IM KNOTENPUNKTBEREICH ER

FORDERT. DIE VORLÄUFIGE ANBINDUNG DER ER

SCHLIESSUNGSSTRASSE AN DIE LANDSTRASSE 156 A

HAT NACH DEN RICHTLINIEN RAL~ K/ KNOTENPUNKT

TYP I ZU ERFOLGEN.
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2. BEIDERSEITS DER EINMÜNDUNG DER ERSCHLIESSUNGS

STRASSE SIND DIE SICHTFLÄCHEN DEN ANFAHRSICHT

WEITE VON 10/ 100 M VON JEDER BEBAUUNG/ EIN

FRIEDIGUNG/ BEPFLANZUNG ODER SONSTIGEN NUTZUNG

ÜBER 60 CM HÖHE ÜBER FAHRBAHNOBERKANTE DER

STRASSE DES ÜBERÖRTLICHEN VERKEHRS UND DER GE

MEINDE STRASSE FREIZUHALTEN.

Bebauungsplan- Jmümiamms i InwiiiiinwiHfl

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
WASSERVERSORGUNG genehmigt

Landratsamt Waldshut

DIE WASSERVERSORGUNG ßWfcfcfi^ilWHSn. ^R SA&Z&flfe '̂ 83
DER GEMEINDE WEILHEIM,

ABWASSERBESEITIGUNG

FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG LÄSST DIE GEMEINDE

WEILHEIM IM AUFTRAG DER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

(BEBAUUNGSPLANABSCHNITT I + II "KEIT") EINE

BELEBUNGSANLAGE ERSTELLEN. (50 EGW)

DAS GEREINIGTE ABWASSER WIRD IN DIE BESTEHENDE

VERDOLUNG ZUR VORFLUT "HASELBACH" GELEITET.

STROMVERSORGUNG

DIE STROMVERSORGUNG WIRD DURCH DAS BADENWERK

DURCHGEFÜHRT. ES GILT DIE "VERORDNUNG ÜBER ALL
GEMEINE BEDINGUNGEN FÜR ELEKTRIZITATS VERSORGUNG

VON TARIFKUNDEN" (AVBELTV).
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§ 16

PLANVORLAGEN

DIE GEMEINDE WEILHEIM UND DIE BAURECHTSBEHÖR

DE KÖNNEN VERLANGEN.- DASS DIE UMRISSLINIEN

DES GEPLANTEN GEBÄUDES DURCH STANGEN UND LATTEN

SO DARGESTELLT WERDEN/ DASS DIE BEURTEILUNG

ERLEICHTERT WIRD,

Bebauungsplan- JLXmämm§ l frrrii nntnpj

Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes

genehmigt

Landratsamt Waldshut

§fi/aldshut-Tiengen, den 8. Fcb, X6S3



ZUM BEBAUUNGSPLAN BAUGEBIET "KEIT" IN BANNHOLZ

2. BAUABSCHNITT DER GEMEINDE WEILHEIM/ LANDKREIS

WALDSHUT

ÖFFENTLICH AUSLEGEN:

NACH § 2 ABS, 6 BBAUG VOM 18,8,1976

IN DER ZEIT VOM 1*fhfflK'f* **<*\ ff
/ i

DIE ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG ERFOLGTE

An •,,.,,..........i.. • • tt' i '

der Bürgermeister: .., ,/f ' I,,
Moniert)

jermeister

ALS SATZUNG BESCHLOSSEN:

f~
NACH § 10 BBAUG VOM 18,8^/1976 IN VERBINDUNG
MIT §4GO AM ,rf$\ ftäfe*Süffig
DER BÜRGERMEISTER: ,,,S '

#{Gantert)
Bürgermeister

genehmigt:

NACH § 11 BBAUG VOM 18,8,1976

WEILHEIM/ DEN ,. , ,

RECHTSKRÄFTIG:

NACH § 12 BBAUG VOM 18.8,1976 DURCH DIE

BEKANNTMACHUNG VOM

ÖFFENTLICH AUSLEGEN VOM . . BIS ,,

WEILHEIM/ DEN ... ,.,, ,,,.,, <>>>> •

der Bürgermeister:
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